
(K)EIN SCHWEIGEN IM WALD – BAUHERR
SCHEITERT AN DER DARLEGUNG KONKRETER
BAUÜBERWACHUNGSPFLICHTEN

Zwischen dem Abschluss eines Bauvertrages und der Abnahme der Leistung liegt
oft ein erheblicher Zeitraum. Zudem sind regelmäßig unterschiedliche Personen
mit der Prüfung und Unterzeichnung des Bauvertrages und der Abnahme befasst.
So kann es passieren, dass bewusst oder unbewusst bei der Abnahme eine
Regelung zur Gewährleistung aufgenommen wird, die von der
Gewährleistungsregelung im Vertrag abweicht. Damit stellt sich die Frage – welche
Regelung gilt?
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EINHEITLICHER VERGÜTUNGSANSPRUCH DES
BAUTRÄGERS IST DER REGELFALL: 10-JÄHRIGE
VERJÄHRUNGSFRIST
Michael Peus

Der Bauträger, der Grundstück und Bauleistungen „verkauft‟, hat ohne
Sonderabsprachen einen einheitlichen Vergütungsanspruch, welcher gemäß § 196
BGB nach 10 Jahren verjährt.
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DER ARCHITEKT ALS RECHTSANWALT – WO IST DIE
GRENZE?

Der Architekt als Rechtsanwalt. Der Bundesgerichtshof zieht Grenzen – frei nach
dem Motto: Schuster bleib bei deinen Leisten. Das Entwerfen einer Skontoklausel
gehört nicht mehr zum Berufsbild des Architekten. Dem Architekten, der seinem
Auftraggeber eine unwirksame Skontoklausel empfiehlt, verstößt nicht nur gegen
das Rechtsdienstleistungsgesetz, sondern läuft zudem Gefahr, das nicht realisierte
Skonto selbst zahlen zu müssen.
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EIN NEUES DACH FÜR LAU – DANK
VERBRAUCHERWIDERRUF
Dr. Harald Scholz

Widerruft der nicht ordnungsgemäß über sein bestehendes Widerrufsrecht
belehrte Verbraucher einen Werkvertrag, hat er für die erhaltenen Bauleistungen
regelmäßig keinen Wertersatz zu leisten. Er hat auch nicht das verbaute Material
zurückzugeben oder dafür Ersatz zu leisten. Ein Dach für lau!
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WER IST VERANTWORTLICH FÜR FEHLER IN
BAUGRUNDGUTACHTEN?
Dr. Michael Kunzmann LL.M.

Für Fehler in einem vom Auftraggeber in Auftrag gegebenen Baugrundgutachten
ist der Auftraggeber verantwortlich. Er trägt als Eigentümer des Baugrundstücks
das Baugrundrisiko.
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LIEGT EIN MANGEL VOR, WENN (NOCH) KEIN
SCHADEN EINGETRETEN IST?
Saskia Hiersche

Der Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die damit
verbundene Schadensneigung begründen einen Mangel des Werks und damit
Gewährleistungsrechte, auch wenn noch keine Mangelsymptome aufgetreten sind.
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STREIT UM NACHTRÄGE – DARF DER
WERKUNTERNEHMER DIE ARBEITEN EINSTELLEN?

Bauvorhaben entwickeln sich häufig anders als die Parteien bei Vertragsschluss
vorausgesetzt haben. Nicht selten geraten die Bauvertragsparteien darüber in
Streit. Wenn der Auftragnehmer eine zusätzliche Vergütung verlangt und einen
Nachtrag stellt, stellt sich die Frage, ob er die Arbeiten einstellen darf, bis der
Auftraggeber den Nachtrag akzeptiert. Das ist ein Spiel mit dem Feuer.
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ERFORDERLICHE RECHTSKENNTNISSE VON
ARCHITEKTEN SIND ENDLICH!

Zwischen dem Abschluss eines Bauvertrages und der Abnahme der Leistung liegt
oft ein erheblicher Zeitraum. Zudem sind regelmäßig unterschiedliche Personen
mit der Prüfung und Unterzeichnung des Bauvertrages und der Abnahme befasst.
So kann es passieren, dass bewusst oder unbewusst bei der Abnahme eine
Regelung zur Gewährleistung aufgenommen wird, die von der
Gewährleistungsregelung im Vertrag abweicht. Damit stellt sich die Frage – welche
Regelung gilt?
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BODENLEGER MUSS UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE
ABKLÄREN, BAUHERR SCHULDET KEINE
AUFKLÄRUNG
Jochen Zilius

Wie weit reichen die Prüf- und Hinweispflichten eines Bodenlegers bezüglich der
Beschaffenheit des Untergrundes?
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KEIN MANGEL TROTZ ABREDE- SOWIE
REGELWIDRIGER AUSFÜHRUNG!
Johannes Deppenkemper

1. Ein Mangel ist zu verneinen, wenn ein Auftragnehmer anderes als das
vereinbarte Baumaterial verwendet, das vereinbarte Baumaterial jedoch
ungeeignet ist.

2. Ein Mangel ist zu verneinen, wenn zwar ein Verstoß gegen die anerkannten
Regeln der Technik vorliegt, sich dieser Verstoß aber nicht auswirkt in der
Funktionsfähigkeit.

https://schluender.info/bodenleger-muss-untergrundverhaeltnisse-abklaeren-bauherr-schuldet-keine-aufklaerung/
https://schluender.info/bodenleger-muss-untergrundverhaeltnisse-abklaeren-bauherr-schuldet-keine-aufklaerung/
https://schluender.info/bodenleger-muss-untergrundverhaeltnisse-abklaeren-bauherr-schuldet-keine-aufklaerung/
https://schluender.info/kein-mangel-trotz-abrede-sowie-regelwidriger-ausfuehrung/
https://schluender.info/kein-mangel-trotz-abrede-sowie-regelwidriger-ausfuehrung/


SCHLÜNDER | RECHTSANWÄLTE | Bismarckstraße 16  | 59065 Hamm | Deutschland
Tel. 02381 921 55-0 | FAX 02381 921 55-99 | Mail hamm@schluender.info


